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1. VORWORT 

Sexualisierte, interpersonelle, rassistische und diskriminierende Gewalt können in allen gesellschaftli-

chen Bereichen auftreten – auch im Sport. Als TV 1881 Altdorf tragen wir eine besondere Verantwor-

tung für alle Kinder, Jugendlichen, Schutzbefohlenen und Erwachsenen, die an unseren Angeboten 

teilnehmen. 

Ziel dieses Schutzkonzepts ist es, Grenzverletzungen, Machtmissbrauch, diskriminierendem,- rassisti-

schem,- oder menschenfeindlichem Verhalten wirksam vorzubeugen. Dazu setzen wir uns bewusst 

mit unseren Strukturen, Abläufen und Haltungen auseinander, schaffen klare Regeln und verankern 

konkrete Maßnahmen zur Prävention und Intervention verbindlich im Vereinsalltag. 

Die Enttabuisierung des Themas sowie ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit Hin-

weisen, Vermutungen und Vorfällen sind zentrale Bestandteile einer sicheren und respektvollen Ver-

einskultur. Denn: 

„Schweigen schützt die Falschen!“ 

Dieses Schutzkonzept gilt verbindlich für alle Personen, die im Rahmen des Vereins tätig sind oder an 

Vereinsangeboten teilnehmen – unabhängig von Alter, Funktion oder Rolle. 

 

 

2. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf auf geschlechtergerechte Schreibweisen 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.  

Der Begriff „Sportler“ umfasst alle Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen sowie Schutzbefohlenen, die am 

Vereinsalltag teilnehmen. 

Der Begriff „Mitarbeiter“ bezeichnet im Rahmen dieses Schutzkonzepts alle Personen (haupt- und eh-

renamtlich), die den Vereinsalltag aktiv mitgestalten oder Verantwortung übernehmen, insbesondere 

Trainer, Betreuer, Übungsleiter, Funktionsträger sowie weitere aufsichtführende Personen. 

Dieses Kapitel dient der gemeinsamen Verständigungsgrundlage innerhalb des Vereins. Es erläutert zent-
rale Begriffe, Rollen und rechtliche Rahmenbedingungen, die für das Schutzkonzept maßgeblich sind. Ziel 
ist es, Unsicherheiten zu vermeiden und eine einheitliche Basis für verantwortungsvolles Handeln zum 
Schutz aller Beteiligten zu schaffen. 

 

  



 

3. WERTE UND RECHTE 

3.1 Grundlegende Werte 

Wertebasierte Führung und Teilnahme in einem Sportverein bedeutet, dass das Handeln von Mitarbei-

tern und Sportlern nicht nur von sportlichen Zielen, sondern vor allem von gemeinsamen Grundwerten 

geleitet wird. Diese Werte – wie Respekt, Fairness, Teamgeist, Schutz vor Gewalt, Diskriminierung und 

Rassismus, sowie Verantwortung und Integrität – bilden das Fundament für ein nachhaltiges und erfolg-

reiches Vereinsleben. 

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Mitglieder, unabhängig von Alter, Leistungsniveau oder Herkunft, sol-

len sich wertgeschätzt und eingebunden fühlen. Eine werteorientierte Führung schafft ein Umfeld, in 

dem sich Sportler sowohl persönlich als auch sportlich entwickeln können. Mitarbeiter übernehmen da-

bei nicht nur die Rolle von Funktionsträgern oder Ausbildern, sondern auch die von Vorbildern, die Werte 

aktiv vorleben. 

Transparente Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sind zentrale Elemente. Entscheidungen wer-

den nachvollziehbar getroffen und offen kommuniziert. Konflikte werden respektvoll, lösungsorientiert 

und vorzugsweise persönlich behandelt. Dadurch entsteht ein positives Vereinsklima, das Motivation und 

Zusammenhalt stärkt. 

Darüber hinaus bedeutet wertebasierte Führung auch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 

Themen wie Integration, Inklusion und Gleichberechtigung spielen eine wichtige Rolle und werden aktiv 

gefördert. Der Sportverein wird so zu einem Ort, an dem soziale Kompetenzen vermittelt und gelebt 

werden. 

Langfristig trägt eine werteorientierte Führung dazu bei, den Verein stabil und zukunftsfähig zu gestalten. 

Sportlicher Erfolg wird nicht isoliert betrachtet, sondern als Ergebnis eines starken, wertegetragenen Mit-

einanders verstanden. 

 

3.2 Kinderrechte und Kinderschutz 

Die Rechte von Kindern sind in der UN-Kinderrechtskonvention verankert und bilden die Grundlage für 

Schutz, Beteiligung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. In Deutschland ist der Kinderschutz 

insbesondere durch das Bundeskinderschutzgesetz geregelt, das auf den Säulen Prävention und Inter-

vention basiert. 

Auch wenn der organisierte Sport kein staatliches Schutzorgan ist, übernimmt er eine besondere Mitver-

antwortung, sobald Kinder, Jugendliche oder Schutzbefohlene im Rahmen von Vereinsangeboten betreut 

werden. Beispiele zentraler Kinderrechte: 

• Recht auf gewaltfreie Erziehung 

• Recht auf Schutz 

• Recht auf Beteiligung 

• Recht auf Förderung und Entwicklung 



 

3.3 Verpflichtung nach §72a SGB VIII – „Amt für Familie und Jugend“ 

Der TV 1881 Altdorf erfüllt die Verpflichtungen gemäß § 72a SGB VIII (vgl. Anlage D) und kooperiert mit 

dem Amt für Familie und Jugend Nürnberger Land. Ziel ist es sicherzustellen, dass keine vorbestraften 

Personen in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. 

Die Umsetzung erfolgt durch geeignete organisatorische und personelle Maßnahmen, insbesondere 

durch die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse, die Prüfung der persönlichen Eignung sowie klare in-

terne Regelungen zur Umsetzung und Kontrolle. 

Der Verein versteht diese Verpflichtung nicht als formale Pflicht, sondern als festen Bestandteil seiner 

Schutz- und Verantwortungskultur. Die Verpflichtungserklärung in Anlage B ist für alle Mitarbeiter ver-

bindlich. 

 

3.4 Aufsichtspflicht 

Im Vereinskontext kann die Aufsichtspflicht von Erziehungsberechtigten zeitweise auf „Mitarbeiter“ des 

Vereins übertragen werden. 

Mit der Übernahme der Aufsichtspflicht geht eine besondere Verantwortung einher. Aufsichtspflichtige 

Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass die „Sportler“ vor Gefährdungen ihres körperlichen, seeli-

schen und geistigen Wohls geschützt werden. Dies schließt ausdrücklich den Schutz vor körperlicher, psy-

chischer, sexualisierter sowie rassistischer oder diskriminierender Gewalt ein. 

Umfang und Intensität der Aufsicht richten sich nach Alter, Entwicklungsstand, Gruppengröße und Situ-

ation. Aufsichtspflichtige handeln im Rahmen ihrer Zuständigkeit und übernehmen keine Ermittlungs- 

oder Sanktionsfunktion, sondern nutzen die im Schutzkonzept festgelegten Melde- und Interventions-

strukturen. 

 

  



 

4. GEFÄHRDUNGSANALYSE 

Die Gefährdungsanalyse bildet das Fundament des Schutzkonzeptes und gilt für alle Menschen, die an 

unserem Angebot teilnehmen. Sie dient dazu, potenzielle Risiken für Kindeswohlgefährdung, Gewalt, 

Grenzverletzungen, Machtmissbrauch sowie diskriminierendes oder rassistisches Verhalten im Vereins-

kontext systematisch zu erkennen. 

Im Fokus stehen dabei Situationen, Strukturen und organisatorische Rahmenbedingungen, in denen 

Sportler besonders schutzbedürftig sind oder Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Sportlern und Mitar-

beitern bestehen. Ziel ist es nicht, konkrete Vorfälle zu bewerten oder Schuldzuweisungen vorzunehmen, 

sondern typische Risikobereiche sichtbar zu machen. 

Auf Basis der Gefährdungsanalyse werden in den folgenden Kapiteln gezielte Präventions- und Interven-

tionsmaßnahmen für den Vereinsalltag abgeleitet. 

Die Analyse wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, insbesondere bei strukturellen Verän-

derungen im Verein oder nach relevanten Vorfällen. 

  



 

 

4.1 Formen der Kindeswohlgefährdung 

 

Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, seelische oder geistige Wohl eines minder-

jährigen Sportlers beeinträchtigt ist oder eine entsprechende Gefahr besteht. Gefährdungen können so-

wohl durch aktives Handeln von Mitarbeitern oder anderen Sportlern als auch durch Unterlassen oder 

ungeeignete Rahmenbedingungen entstehen.  

 

  

Vernachlässigung 
Psychische 

Gewalt 
Körperliche Gewalt Sexuelle Gewalt 

Rassistische,- 
Diskriminierende 

Gewalt 

unzureichende 
Aufsicht 

Anschreien 
 

Beleidigen 

körperliche Über-
griffe (Schlagen,  
Stoßen, Treten) 

Machtausübung mit 
sexuellen Mitteln 

Abwertung (Herkunft, 
Hautfarbe, Religion) 

fehlende 
Versorgung 

Erniedrigung 
 

Verachtung 
 

Demütigung 

schmerzhafte  
"Strafen" oder 

"Zwang" 

Körperliche Grenzüber-
schreitungen (Küssen, 
Anfassen, Ausziehen, 
sexuelle Handlungen) 

Benachteiligung aufgrund 
des Geschlechts oder  der 

Identität 

Mangelnde 
emotionale 
Zuwendung 

Drohungen 
 

Einschüchterung 

Festhalten gegen  
eigenen Willen 

Aufforderungen zu  
sexuell  

grenzüberschreitenden  
Verhalten 

Infragestellen der  
Zugehörigkeit (z.B.: „Du 
gehörst hier nicht dazu“) 

Fehlende Unterstüt-
zung bei Entwicklung 

und Teilhabe 

Ausgrenzung 
 

Ignorieren 

Verletzungen durch 
Gegenstände 

anzügliche  
Kommentare oder 

Witze 

rassistische oder  
menschenfeindliche  

Sprache 

Fehlende 
Orientierung und 

Begleitung 

Miterleben von 
Gewalt 

Missachtung  
körperlicher Grenzen 

Vorzeigen oder  
Verbreiten  

sexualisierter Inhalte 

Stereotype 
 Zuschreibungen 

dauerhaftes 
Übersehen von 
Bedürfnissen 

Mobbing 
 

Isolation 
  

Ausgrenzung 
Herabwürdigung 



 

4.2 Strukturelle Risiken im Verein 

Strukturelle Risiken entstehen durch organisatorische, räumliche und soziale Rahmenbedingungen im 

Vereinsalltag. Sie wirken unabhängig vom Verhalten einzelner Personen und können Grenzverletzungen, 

Machtmissbrauch, Gewalt oder diskriminierendes Verhalten begünstigen. 

Hierzu zählen insbesondere Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, hierarchische Strukturen, Leistungs- 

und Erfolgsdruck, Gruppendynamiken, unklare Zuständigkeiten sowie räumliche oder digitale Rahmen-

bedingungen. 

Gewalt, Grenzverletzungen und diskriminierendes Verhalten kann sowohl mit Mitarbeitern als auch zwi-

schen Sportlern auftreten. Insbesondere die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Risikobereiche 

(z. B. Gruppendynamiken, Leistungsdruck, Hierarchien oder fehlende Transparenz) können entspre-

chende Dynamiken begünstigen. 

Die nachfolgende Übersicht systematisiert diese strukturellen Risikofaktoren und bildet die Grundlage 

für die im weiteren Schutzkonzept beschriebenen Präventions- und Interventionsmaßnahmen. 

 

 

Risikobereich Beschreibung  Zentrale Risikofaktoren 
Mögliche  

Auswirkungen 

Macht- und  
Abhängigkeitsverhältnisse 

Abhängigkeit von  
Entscheidungsträgern kann 
Kritik und Hinweise verhin-

dern 

Entscheidungsgewalt (z. B. 
Spielzeit/Kader), emotionale 

Bindung, fehlende  
Wechselmöglichkeiten 

Angst vor  
Konsequenzen;  

Machtmissbrauch 
bleibt unbeachtet 

Hierarchien und  
Rollenverteilungen 

Stark hierarchische oder 
unklare Rollen erschweren 

Rückmeldungen 

ausgeprägte Hierarchien; 
 Altersunterschiede; unklare 

Zuständigkeiten 

Grenzverletzungen 
werden nicht  

hinterfragt 

Leistungs- und  
Erfolgsorientierung 

Leistungsdruck kann 
Schutzinteressen  

verdrängen 

Erwartungsdruck; Angst vor 
Nachteilen; Bagatellisierung 

Schutzbedürfnisse  
treten in den  
Hintergrund 

Gruppendynamiken 
Gruppendruck fördert 

Schweigen und Anpassung 

Loyalitätsdruck;  
Schweigemechanismen;  

Ausgrenzung 

soziale Isolation;  
Verfestigung  

problematischer  
Strukturen 

Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung 

Strukturelle Benachteili-
gung erhöht 

 Ausgrenzungsrisiken 

Bevorzugung/Benachteiligung; 
Stereotype; fehlende  

Repräsentation 

Vertrauensverlust;  
Normalisierung  

diskriminierenden  
Verhaltens 

Räumliche Risiken  
(Umkleide & Dusche) 

Sensible Räume mit  
geringer Einsehbarkeit 

mangelnde Einsehbarkeit;  
gemischte Altersgruppen;  

fehlende Aufsicht 

Unsicherheit; erhöhte 
Hemmschwelle zur 

Meldung 

Abgeschlossene oder  
abgelegene Räume 

Räume ohne soziale  
Kontrolle 

fehlender Publikumsverkehr; 
Einzelaufenthalte 

erschwerte  
Nachvollziehbarkeit 

Einzeltrainings und  
Einzelgespräche 

Situationen ohne weitere 
Anwesende 

fehlende Begrenzung; unklare 
Absprachen 

Hemmung, Grenzen zu 
setzen 



 

Risikobereich Beschreibung  Zentrale Risikofaktoren 
Mögliche  

Auswirkungen 

Fahrten, Veranstaltungen 
und Übernachtungen 

Veränderte Aufsichts- und 
Kontrollsituationen 

wechselnde Aufsicht;  
fehlende  

Rückzugsmöglichkeiten 

erhöhte Belastung;  
erschwerte Meldung 

Digitale und hybride 
Räume 

Fehlende Transparenz in 
digitaler Kommunikation 

Einzelkommunikation; private 
Kanäle; Vermischung privat/ 

Verein 

Grenzverletzungen 
bleiben unbemerkt 

Unklare Zuständigkeiten 
Unklarheit über  

Verantwortlichkeiten 

unbekannte  
Ansprechpersonen;  
Rollenvermischung 

Rollenvermischung 
können verzögerte  

Reaktionen  
verursachen 

Kommunikationsstrukturen 
Intransparente oder infor-

melle Kommunikation 
private Kanäle; fehlende Re-

geln 
Informationsverlust; 

Vertrauensverlust 

Dokumentation und Infor-
mationsweitergabe 

Fehlende Dokumentation 
erschwert Nachvollziehbar-

keit 

fehlende Standards; unsichere 
Aufbewahrung 

Schutzmaßnahmen 
greifen nicht 

Melde- und Beschwer-
destrukturen 

Hohe Hemmschwellen bei 
Meldungen 

komplizierte Wege; Angst vor 
Konsequenzen 

Hinweise bleiben aus 

Einbindung externer Fach-
stellen 

Fehlende externe professi-
onelle Unterstützung 

fehlende Kontakte; verspätete 
Einbindung 

Überforderung interner 
Personen 

 

4.3 Beteiligung von Sportlern und Mitarbeitern 

Die Beteiligung von minderjährigen Sportlern und weiteren am Vereinsleben beteiligten Personen ist ein 

zentraler Bestandteil einer wirksamen Gefährdungsanalyse. Schutz vor Gewalt, Grenzverletzungen und 

Diskriminierung kann nur gelingen, wenn die Perspektiven derjenigen einbezogen werden, die den Ver-

einsalltag unmittelbar erleben. 

Der Verein verfolgt das Ziel, die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Mitarbeitenden schritt-

weise und strukturiert in die Gefährdungsanalyse einzubeziehen. Diese Beteiligung befindet sich im Auf-

bau und wird künftig systematisch weiterentwickelt. 

Perspektivisch soll dabei Folgendes berücksichtigt werden: 

• Wahrnehmungen und Erfahrungen von minderjährigen Sportlern 

• Rückmeldungen von Eltern und Erziehungsberechtigten sowie 

• Beobachtungen von Mitarbeitern im Vereinsalltag 

Die Beteiligung erfolgt alters- und situationsangemessen sowie unter Wahrung von Freiwilligkeit, Schutz 

und Vertraulichkeit. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und eine offene, wertschätzende Rückmel-

dekultur zu fördern. 

 

 



 

Insbesondere Kinder und Jugendliche werden darin bestärkt, 

 

• unangenehme Situationen oder Grenzverletzungen zu benennen, 

• eigene Bedürfnisse und Grenzen mitzuteilen und 

• bei Unsicherheiten Unterstützung zu suchen. 

Hinweise und Rückmeldungen aus diesem Beteiligungsprozess dienen nicht der Bewertung einzelner Per-

sonen, sondern der Weiterentwicklung des Schutzkonzepts und der Verbesserung struktureller, organi-

satorischer und räumlicher Rahmenbedingungen im Verein. 

Die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse bilden die Grundlage für die nachfolgenden Regeln und Verhal-

tensleitlinien, die der Prävention von Grenzverletzungen sowie dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 

im Vereinsalltag dienen. 

 

  



 

5. REGELN UND VERHALTENSCODEX 

Die folgenden Regeln und Verhaltensgrundsätze konkretisieren die im Rahmen der Gefährdungsanalyse 

identifizierten Risiken. Sie dienen der Prävention von Grenzverletzungen sowie dem Schutz von Sport-

lern und Mitarbeitern im Vereinsalltag. 

Im Umgang miteinander gelten grundsätzlich folgende Prinzipien: 

 

• „6-Augen-Prinzip“ 

• „Prinzip der offenen Tür“ 

 

5.1 Privatsphäre 

• Umkleide- und Duschbereiche von Kindern und Jugendlichen werden getrennt von Erwachsenen 

genutzt. 

• Mitarbeiter und Erziehungsberechtigte betreten diese Bereiche nur, wenn dies zwingend erfor-

derlich ist. 

• Hilfestellungen beim Umziehen erfolgen nur mit Zustimmung des Kindes und in Abstimmung mit 

den Erziehungsberechtigten. 

 

5.2 Übernachtungen 

• Mitarbeiter übernachten nicht gemeinsam mit minderjährigen Sportlern in einem Zimmer. 

• Schlafbereiche von minderjährigen Sportlern und Mitarbeitern sind klar getrennt. 

 

5.3 Mobile Nachrichten-Apps und Kommunikation 

• Digitale Kommunikation mit minderjährigen Sportlern beschränkt sich auf vereinsbezogene In-

halte. 

• Einzelkommunikation mit Minderjährigen erfolgt transparent und nachvollziehbar. 

• Digitale Gruppen mit Kindern unter 14 Jahren werden grundsätzlich von mindestens zwei volljäh-

rigen Mitarbeitern betreut.  

5.4 Betreuungssituation und Aufsicht im Trainings- und Wettkampfbetrieb 

• Betreuungssituationen mit minderjährigen Sportlern werden grundsätzlich transparent gestaltet. 

• Soweit organisatorisch möglich, gilt das Mehrpersonenprinzip (z. B. 6-Augen-Prinzip). Trainings- 

und Betreuungssituationen sollen für Dritte einsehbar oder nachvollziehbar sein. Fällt eine betreu-

ende Person kurzfristig aus, wird nach Möglichkeit eine weitere volljährige Person hinzugezogen 



 

(z. B. Eltern oder im Vereinskontext anwesende Erwachsene). Ist eine personelle Ergänzung nicht 

umgehend realisierbar, wird die Situation bewusst transparent gestaltet (z. B. offene Türen, Ein-

sehbarkeit der Trainingsfläche oder Anwesenheit weiterer Personen im Umfeld).  

• Diese Regelung dient der Prävention, stärkt das Vertrauen in die Vereinsstrukturen und schafft 

zugleich Handlungssicherheit für alle Mitarbeiter. 

 

5.5 Körperkontakt 

• Körperliche Hilfestellungen erfolgen grundsätzlich transparent und auf Basis einer zuvor kom-

munizierten Zustimmung zum Umgang mit Körperkontakt (entweder z. B.: Saisonbeginn ge-

nerell oder wenn möglich bei der jeweiligen Übung). 

• Körperkontakt muss gewollt sein und ein pädagogisch sinnvolles Maß einhalten. 

• Trainer und Mitarbeitende achten sensibel auf verbale und nonverbale Signale (z. B. Zurück-

weichen, Anspannung, Vermeidung).  

• Bei Unsicherheiten wird aktiv und respektvoll nachgefragt oder eine Alternative angeboten. 

Ist eine Berührung nicht gewünscht oder wirkt unangenehm, werden gleichwertige Alternati-

ven genutzt (z. B. verbale Erklärung, Demonstration, alternative Übung oder anderer Sportler 

als Hilfestellung). 

• Die individuellen Grenzen der Sportler sind jederzeit zu respektieren. 

 

5.6 Geschenke und Vergünstigungen 

• Keine privaten Geschenke oder Vergünstigungen an Kinder oder Jugendliche. 

• Ausnahmen nur nach Absprache mit mindestens einer weiteren verantwortlichen Person. 

 

5.7 Transparenz im Handeln 

• Abweichungen von Regeln werden transparent gemacht und mit den Erziehungsberechtigten 

abgestimmt. 

• Entscheidungen erfolgen nachvollziehbar und im gemeinsamen Einvernehmen. 

  



 

6. PRÄVENTION UND POSITIONIERUNG 

Prävention ist ein zentraler Bestandteil dieses Schutzkonzeptes. Ziel ist es, Risiken für Gewalt, Grenzver-

letzungen, Machtmissbrauch, Diskriminierung und Rassismus frühzeitig zu erkennen, zu minimieren und 

eine Vereinskultur zu fördern, in der sich alle Sportler und Mitarbeiter sicher fühlen. 

Die folgenden Maßnahmen leiten sich unmittelbar aus der Gefährdungsanalyse ab und gelten verbind-

lich für alle Bereiche des Vereins. 

 

6.1 Haltung und Positionierung 

Der Verein positioniert sich klar gegen: 

• sexualisierte Gewalt 

• körperliche und psychische Gewalt 

• rassistische, diskriminierende und menschenfeindliche Verhaltensweisen 

Diese Haltung bildet die Grundlage allen Handelns im Verein und wird nach innen und außen transpa-

rent kommuniziert. 

Der Verein versteht sich als: 

• Schutzort, an dem Grenzverletzungen benannt und ernst genommen werden. 

• Kompetenzort, an dem Betroffene Unterstützung erhalten und Mitarbeiter Handlungssicherheit 
gewinnen. 

Die Haltung des Vereins wird sichtbar durch: 

• dieses Schutzkonzept 

• öffentliche Kommunikation (z. B. Homepage, Aushänge) 

• eine klare, respektvolle Sprache im Vereinsalltag 

6.2 Ehren- und Verhaltenskodex 

Alle Mitarbeiter des Vereins verpflichten sich zu einem verantwortungsvollen, respektvollen und grenz-

wahrenden Umgang mit allen Sportlern. Der Ehren- und Verhaltenskodex gilt verbindlich für alle Perso-

nen, die im Rahmen des Vereins tätig sind oder Vereinsangebote begleiten, insbesondere im Umgang 

mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. 

Der Ehren- und Verhaltenskodex definiert die grundlegenden Haltungs- und Verhaltensanforderungen 

an Mitarbeiter im Vereinsalltag. Er regelt insbesondere den Umgang mit Nähe und Distanz, Kommuni-

kation, Machtverhältnissen sowie den Schutz vor Grenzverletzungen, Gewalt, Diskriminierung und Ras-

sismus. 

Der Ehren- und Verhaltenskodex ist als Anhang A Bestandteil dieses Schutzkonzeptes und für alle Mitar-

beiter verbindlich. 

 



 

Der Ehren- und Verhaltenskodex wird: 

• allen Mitarbeitern vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erläutert, 

• schriftlich anerkannt, 

• regelmäßig thematisiert und reflektiert. 

Verstöße gegen den Ehren- und Verhaltenskodex können vereinsinterne Maßnahmen nach sich ziehen. 

 

6.3 Fortbildung und Sensibilisierung 

Die Handlungskompetenz und Sicherheit im Umgang mit Grenzverletzungen, Gewalt und Verdachtsmo-

menten werden durch regelmäßige Information, Sensibilisierung und Fortbildung gestärkt. 

Der Verein stellt sicher, dass Mitarbeiter: 

• über grundlegende Inhalte des Kinder- und Jugendschutzes informiert sind 

• ihre Verantwortung, Meldewege und Handlungsmöglichkeiten kennen 

• bei Aufnahme ihrer Tätigkeit frühzeitig in das Schutzkonzept eingeführt werden 

Kinder und Jugendliche werden altersgerecht sensibilisiert und in ihrer Selbstwahrnehmung sowie Mit-
bestimmung gestärkt, insbesondere durch: 

• thematische Einbindung bei Vereinsveranstaltungen 

• Möglichkeiten zur Rückmeldung und Beteiligung, 

• transparente Beschwerde- und Unterstützungsangebote 

Allen Mitarbeitern sind die Inhalte dieses Schutzkonzeptes sowie die dazugehörigen Interventions- und 

Handlungspläne bekannt. 

 
  



 

7. REGELN UND VERHALTENSLEITLINIEN IM VEREINSALLTAG (Über-

blick) 

Die dargestellte Übersicht fasst die verbindlichen Regeln und Verhaltensleitlinien des Vereins zusam-

men. 

Die Übersicht dient der Orientierung und ersetzt nicht die folgenden Beschwerde- und Interventions-

wege. 

Der Verein toleriert keine Form von Gewalt, Mobbing, Ausgrenzung oder diskriminierendem Verhalten 

– auch nicht zwischen Sportlern. Mitarbeitende sind angehalten bei entsprechenden Dynamiken früh-

zeitig einzugreifen. 

 
  



 

8. BESCHWERDEWEGE UND VERTRAUENSPERSONEN 

Dieses Kapitel regelt, wie Hinweise, Beobachtungen und Beschwerden im Verein aufgenommen, bear-

beitet und weitergeleitet werden (vgl. Vertrauenspersonen, Anlage E). 

Es schafft niedrigschwellige, transparente und verlässliche Wege, um Sportler zu schützen und Mitar-

beitenden Handlungssicherheit zu geben. 

Beschwerdewege dienen dabei nicht der Schuldzuweisung, sondern der Prävention, Klärung und dem 

Schutz aller Beteiligten. 

 

8.1 Grundsätze der Beschwerdebearbeitung 

Der Verein stellt sicher, dass Hinweise, Beschwerden und Beobachtungen: 

• ernst genommen und geprüft werden. 

• vertraulich behandelt werden. 

• ohne Angst vor Nachteilen geäußert werden können. 

• unabhängig von Person, Funktion oder Position betrachtet werden. 

Dabei gilt: Jede Wahrnehmung ist relevant. Eine abschließende Bewertung erfolgt nicht durch die hin-

weisgebende Person, sondern im Rahmen geregelter Verfahren und – bei Bedarf – unter Einbindung 

externer Fachstellen. 

 

8.2 Umgang mit Beschwerden und Hinweisen 

Nach Eingang eines Hinweises gilt: 

• betroffene Personen werden geschützt und unterstützt 

• Vertraulichkeit wird gewahrt 

• die nächsten Schritte werden transparent erläutert 

 

Es werden keine Zusagen zur Nichtweitergabe gemacht, wenn der Schutz von Sportlern oder anderen 
Personen gefährdet ist. 
 

  



 

8.3 Schutz der meldenden Person 

Personen, die Hinweise oder Beschwerden äußern, werden vor Benachteiligung, Ausgrenzung oder Re-

pressalien geschützt.  

Hinweisgebende Personen werden: 

• über den weiteren Ablauf informiert 

• nicht unter Druck gesetzt 

• in ihren Wahrnehmungen ernst genommen 

Der Zugang zur Dokumentation ist klar geregelt und auf wenige zuständige Personen beschränkt. 

 

8.4 Intervention und Vorgehen bei Verdachtsfällen 

Interventionen erfolgen sachlich, verantwortungsvoll und situationsangemessen. Ziel ist der Schutz der 

betroffenen Person, nicht die vorschnelle Bewertung (vgl. Anlage G, Interventionsleitlinien). 

Bei erhöhter Gefährdung erfolgt: 

• sofortiger Schutz der betroffenen Person. 

• Information der zuständigen Vereinsgremien. 

• Einbindung externer Fachstellen oder Behörden. 

• kein eigenständiger Klärungsversuch. 

 

8.5 Gesprächsgrundsätze 

Gespräche mit Betroffenen oder Hinweisgebenden erfolgen: 

• wertschätzend, ruhig und ohne Druck. 

• ohne Suggestivfragen oder unnötige Detailabfragen. 

• ohne Schuldzuweisungen oder falsche Versprechen. 

Betroffene entscheiden selbst, was sie mitteilen möchten. 

 

8.6 Dokumentation 

Hinweise und Beschwerden werden sachlich, vertraulich und datenschutzkonform dokumentiert. 

Die Dokumentation dient der Nachvollziehbarkeit, Qualitätssicherung und dem Schutz aller Beteiligten 

(vgl. Anlage C, Gesprächsleitfaden). 



 

 

8.7 Externe Beratungs- und Unterstützungsstellen 

Bei Bedarf werden externe, unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen eingebunden, insbeson-

dere bei: 

• Grenzverletzungen im digitalen Raum. 

• sexualisierter Gewalt. 

• strafbaren oder hochkomplexen Sachverhalten. 

Die entsprechenden Kontaktstellen sind in Anhang F aufgeführt und werden regelmäßig aktualisiert. 
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• Anhang B: Verpflichtungserklärung 
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• Anhang F: Externe Anlauf-, Beratungs- und Unterstützungsstellen 

• Anhang G: Interventionsleitlinien vom BSJ zum Vorgehen im (Verdachts-)Fall 

 

  



 

Anhang A: Ehren- und Verhaltenskodex 

Auf Basis der bayerischen Sportjungend (BSJ) angepasst auf  

den TV 1881 Altdorf für das Schutzkonzept zum grenzwahrenden Umgang (SgU) in der sportlichen Kinder, 
Jugend und Erwachsenenarbeit. 

(Für Mitarbeiter/-innen, Referent/-innen, Übungsleiter/ -innen des Sportvereins TV 1881 Altdorf) 

 
Ich verpflichte mich alles zu tun, dass in der sportlichen Kinder- Jugend- und Erwachsenarbeit des  
TV 1881 Altdorf keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte, körperliche oder psy-
chische Gewalt möglich werden. 
 
(1) Ich will die mir anvertrauten Sportler*innen sowie weitere Schutzbefohlene vor Schaden und Gefahren, Miss-
brauch und Gewalt schützen. 

(2) Ich respektiere die individuelle Persönlichkeit von Sportler*innen und bringe ihnen Wertschätzung und Ver-
trauen entgegen. 

(3) Ich respektiere die Intim- und Privatsphäre der mir anvertrauten Sportler*innen sowie der anderen Ver-
einsmitglieder. 

(4) Ich nehme die individuellen Empfindungen der Sportler*innen ernst. Auch die Empfindungen, die sie gegen-
über anderen Menschen haben, nehme ich wahr und respektiere ihre persönlichen Grenzen. 

(5) Ich respektiere die persönlichen Grenzen der Sportler*innen zu Nähe und Distanz und trete meinem Gegen-
über angemessen sowie wertschätzend entgegen. 

(6) Ich habe eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Diese Posi-
tion werde ich nicht missbrauchen. Als Vereinsmitarbeiter nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle Kontakte zu mir 
anvertrauten Minderjährigen oder verhalte mich abwertend sexistisch, diskriminierend oder gewalttätig auf verbaler 
oder nonverbaler Ebene. 

(7) Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung an Schutzbefohlenen eine strafbewehrte Handlung ist, die bei 
Nachweis einer solchen Verletzungshandlung zu strafrechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen führen, insbe-
sondere den Entzug und dauerhaften Verlust einer erteilten Lizenz, die künftige Versagung der Erteilung einer Lizenz 
sowie den Ausschluss (§§ 13 Abs. 3 bis 6, 14 BLSV-Satzung) aus dem BLSV zur Folge haben kann. 

(8) Abwertendes sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten von an-
deren toleriere ich nicht und beziehe dagegen Stellung. 

(9) Ich nehme Grenzüberschreitungen durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende in Gruppen, Mannschaften, 
bei Angeboten, Aktivitäten und Veranstaltungen bewusst wahr und vertusche sie nicht. Die Situation muss bei 
den Beteiligten offen angesprochen werden. 

(10) Im „Konfliktfall“ ziehe ich entsprechende Fachberatungsstellen zur Unterstützung und Hilfe hinzu und infor-
miere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Dabei steht der Schutz der Sportler*innen an erster Stelle. 

(11) Ich fördere bei den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen ein gesundes Selbstbewusstsein und die Fähig-
keit zur Selbstbestimmung, denn starke Kinder und Jugendliche können „NEIN“ sagen und sind weniger gefährdet. 

 

__________________________________________ 

Name, Vorname 

 

Ort, Datum Unterschrift 

Vorlage BSJ: München, 14.11.2023   Angepasst an TVA am 23.04.2025 durch Vorstand JT / DD 

                      Am 16.04.2026 durch MH ( nur formal ) 



 

Anhang B: Verpflichtungserklärung 

 

Erklärung der einwilligenden Person 

 

 

 

 

Vorname/Name 

 

 

 

 

geb. am 

 

 

Gegen mich ist kein Verfahren wegen einer Straftat nach § 72a Absatz 1 SGB VIII den §§171, 174 bis 174c, 

176 bis 180a, 181a, 182 bis 184i, 201a, 225, 232 bis 236 des Strafgesetzbuches anhängig. 

 

Ich verpflichte mich hiermit, meinen Arbeitgeber/Träger 

 

 

TV 1881 Altdorf e.V. 

 

sofort zu informieren, wenn ein Verfahren wegen Verstoßes nach den o.g. Paragrafen gegen mich eröffnet 

werden sollte. 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

  



 

Anhang C: Gesprächsleitfaden 

 

Protokollvorlage für Vertrauenspersonen, Ansprechpersonen im Sportverein   

 

Gesprächsprotokoll     ☐     Gedächtnisprotokoll       ☐ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++Kugelschreiber++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Datum Uhrzeit Dauer des Gesprächs 

   

 

Protokollant: 

(Name ggf. Kontaktdaten) 

 

 

Gesprächsteilnehmer 

(Name ggf. Kontaktdaten) 

 

 

Anlass oder Umstände, unter denen das  

Gespräch zustande kam 

(z.B. telefonisch, persönlich etc…) 

 

 

Die meldende Person hat es… 

☐ selbst erlebt ☐ beobachtet ☐ gehört ☐  

 

Meldung oder Hinweis betrifft:  

Verein / Verband:  

Abteilung / Sportart:  

Ggf. Kontakt (Telefon, E-Mail)  

 

Dokumentation von Sachinformationen, Angaben zu den Aussagen des Gesprächs incl. der gestellten 

Fragen 

Wem wird etwas vorgeworfen?  

Funktion: 

(Beziehung zum/ zur Betroffenen) 

 

Geschlecht & Alter:  



 

Wer ist betroffen?  

Funktion: 

(Beziehung zur grenzverletzenden / übergriffigen 

Person) 

 

Geschlecht & Alter  

 

Beschreibung der Situation oder des Vorfalls: 

Was hat die Person beobachtet, gehört oder selbst erlebt? 

(Beschreibung wörtlich und ohne Interpretationen aufnehmen, nicht „ordnen“, Zitate markieren, keine 

Detailfragen zu Gewalterfahrungen oder Suggestivfragen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gibt es weitere Beteiligte oder Zeugen? 

 

 

 

 

Was wurde bereits unternommen? 

 

 

 

Wer wurde bereits informiert? 

 

 

 

Mit wem wurde bisher noch gesprochen? 

 

 

 

 

Ergebnis des Gesprächs: 

Was wurde für das weitere Vorgehen vereinbart? 

 

 

 

 

 

Welche weiteren Schritte sind vereinbart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einschätzung der protokollierenden Person: 

Handlungsbedarf gemäß Meldekette: 

 

 

☐    Ja 

☐    Nein 

 

_______________________      ________________________________  

Ort, Datum        Unterschrift Protokollant 



 

Reflexionsbogen für Protokollant (optional) 

Was habe ich im Gesprächsverlauf wahrgenom-

men? (Glaubwürdigkeit, plausible Zusammen-

hänge, beunruhigende Sachverhalte, Zweifel etc.) 

 

 

 

Was ist meine Befürchtung für die betroffene Per-

son, wenn nicht interveniert wird? 

 

 

 

 

Welche Art von Unterstützung wünsche ich mir für 

die betroffene Person? 

 

 

 

 

Welche Personen im Umfeld der betroffenen Per-

son, stelle ich mir als Unterstützung vor? 

 

 

Was glaube ich nicht tun zu dürfen, weil es (mir) 

für die betroffene Person schädlich erscheint? 

 

 

 

 

Was sollen meine nächsten Schritte sein und wa-

rum? 

 

 

 

 

Mit welchen Personen könnte ich ein vertrauliches 

Gespräch führen?  

 

 

 

 



 

Anhang D: Vereinbarung mit dem Jugendamt nach § 72a SGB VIII 

„Die folgende Vereinbarung mit dem Amt für Familie und Jugend regelt den Schutzauftrag nach § 72a SGB 

VIII. Sie wurde am … abgeschlossen und ist weiterhin gültig.“ 

  

  



 

  



 

Anhang E: Vertrauenspersonen & Kontaktmöglichkeiten 

Der Verein stellt für Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene, Sportler, Eltern sowie ehren- und hauptamtli-

che Funktionäre Vertrauenspersonen zur Verfügung. Diese dienen als erste Anlaufstelle bei Hinweisen, 

Unsicherheiten, Beschwerden oder Beobachtungen im Zusammenhang mit Gewalt, Grenzverletzungen, 

Diskriminierung oder Rassismus.  

Die Kontaktaufnahme kann erfolgen, wenn: 

• etwas unangenehm erscheint oder „sich nicht richtig anfühlt“ 

• eigene Grenzen überschritten wurden 

• Beobachtungen gemacht wurden 

• Unsicherheiten oder Fragen bestehen 

Es ist nicht erforderlich, einen Verdacht beweisen oder einordnen zu können. 

 

 
Wichtige Hinweise zur Rolle der Vertrauenspersonen 

Die Vertrauenspersonen: 

• hören zu und nehmen Hinweise ernst. 

• erklären transparent die nächsten Schritte. 

• sorgen dafür, dass Schutz im Vordergrund steht. 

Die Vertrauenspersonen: 

• übernehmen keine Ermittlungs-, Therapie- oder Sanktionsfunktion. 

• treffen keine Schuldzuweisungen. 

• handeln nicht allein, sondern im Rahmen des Schutzkonzeptes. 

Wenn der Schutz von Kindern, Jugendlichen oder anderen Personen gefährdet ist, können Informationen 

an weitere zuständige Stellen (intern und extern) weitergegeben werden. Dies wird transparent kommu-

niziert. 

  



 

Vertrauenspersonen im Verein 

TV 1881 Altdorf 

„Wir hören dir zu – vertraulich und ohne Druck“ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Sprich uns an, wenn ... 

 

   du Fragen hast 

   dir etwas Sorgen macht 

              du Hilfe brauchst 

   du reden möchtest 

 

Kontakt: E-Mail: psg@tv1881altdorf.de 

   oder sgu@tv1881alrdorf.de 

Name: 

 Jens Möhrle 

Funktion: 

Spieler (Tennis) 

Abteilungsleiter (Tennis) 

Vertrauensperson 

Name:  

Michaela Heubeck 

Funktion: 

Spielerin ( Handball) 

Vertrauensperson 

 

Name:  

Melanie Häusler 

Funktion: 

Spielerin ( Handball) 

Schiedsrichterin 

Vertrauensperson 

mailto:psg@tv1881altdorf.de


 

 

 

Anhang F: Externe Anlauf-, Beratungs- und Unterstützungsstellen 

Neben den vereinsinternen Vertrauenspersonen stehen Betroffenen und Hinweisgebenden externe, un-

abhängige Beratungs- und Unterstützungsstellen zur Verfügung. Die folgende Übersicht dient der Orien-

tierung und wird regelmäßig aktualisiert. 

Kategorie Stelle Kontakt 
Akute Hilfe Nummer gegen Kummer Tel. 116111 

(sexuelle) Gewalt Hilfe-Portal Sexueller Miss-
brauch 

www.hilfe-portal-missbrauch.de 

Sport Kontext Safe Sport (DOSB) www.ansprechstelle-safesport.de 
Jugendhilfe Jugendamt Nürnberger Land www.nuernberger-land.de 

 
Digitale Gewalt Internet-Beschwerdestelle www.internet-beschwerdestelle.de 
Sexuelle Gewalt Klinikum Nürnberg Campus 

Nord 
( Vertrauliche Spurensiche-

rung) 
 

https://www.klinikum-nuernberg.de/behandlung/notfallmedi-
zinschmerzen/notaufnahmen/notaufnahme-knn/vertrauliche-

spurensicherung 
 

Prävention / Inter-
vention 

PSG-Ansprechpartner beim 
BSJ 

Eva & Veronika             Telefon: 089-15702-555 
Email : psg@blsv.de  
Email: bsj@blsv.de 

Gewalt Anlauf gegen Gewalt 
 

w ww.anlauf - gewalt.org 

Sexueller Miss-
brauch 

Hilfe-Portal Sexueller Miss-
brauch 

 

Telefonische Hilfe unter 0800-2255 530 
 

http://www.hilfe-portal-missbrauch.de 
 

Psychologische Be-
ratung 

Wildwasser e.V http://www.wildwasser.de 
 

(Sexuelle) Gewalt Jungenbüro Nürnberg 
 

http://www.jungenbuero-nuernberg.de 
 

(sexuelle) Gewalt Weißer Ring 
 

https://weisser-ring.de 
Opfertelefonberatung 

Prävention (Täter) Präventionsnetzwerk 
 

http://www.kein-taeter-werden.de 
 

Illegale Inhalte aus 
dem Netz entfer-

nen 

FSM 
Freiwillige Selbstkontrolle 

Multimedia Dienstanbieter 
 

https://www.fsm.de/fsm/beschwerdestelle/ 
 

Krisendienst Mit-
telfranken 

Soforthilfe Seelische und Psy-
chische Notlagen 24/7 

 

 
Telefon: 0800 655 3000 oder 0911 / 42 48 55-0 

Krisendienst Mittelfranken – Förderverein Ambulante Krisenhilfe 

Jugendamt Amt Für Familie und Jugend https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/ 
We integrate Integration / Rassismus info@we-integrate.de 

 

  

http://www.hilfe-portal-missbrauch.de/
http://www.ansprechstelle-safesport.de/
http://www.internet-beschwerdestelle.de/
https://www.klinikum-nuernberg.de/behandlung/notfallmedizinschmerzen/notaufnahmen/notaufnahme-knn/vertrauliche-spurensicherung
https://www.klinikum-nuernberg.de/behandlung/notfallmedizinschmerzen/notaufnahmen/notaufnahme-knn/vertrauliche-spurensicherung
https://www.klinikum-nuernberg.de/behandlung/notfallmedizinschmerzen/notaufnahmen/notaufnahme-knn/vertrauliche-spurensicherung
file:///C:/Users/haeus/OneDrive/Desktop/PSG_TVA/w%20ww.a%20n%20l%20a%20u%20f%20-%20ge%20ge%20n%20-%20ge%20wa%20lt%20.o%20rg
http://www.hilfe-portal-missbrauch.de/
http://www.wildwasser.de/
http://www.jungenbuero-nuernberg.de/
https://weisser-ring.de/
http://www.kein-taeter-werden.de/
https://www.fsm.de/fsm/beschwerdestelle/
https://kdmfr.de/krisendienst-mittelfranken/


 

Anhang G: Interventionsleitlinien vom BSJ zum Vorgehen im (Verdachts-)Fall 

 


